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 Veröffentlicht am 07.04.1994

Norm

StPO §152 Abs1 Z1

StPO §153

Rechtssatz

Die unrichtige Belehrung über das dem Zeugen zustehende Entschlagungsrecht - "§ 153 StPO" statt richtig § 152 Abs 1

Z 1 zweiter Fall StPO nF - schadet nicht, wenn der Zeuge nach Entschlagung tatsächlich zu keiner weiteren Aussage

verhalten wurde.
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